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W O C H E N B L AT T  WESTERK APPELN
Stadt/Gemeinde (inkl. Ortsteile) Auflagen (Verlagsangabe)

 49492 Westerkappeln, Velpe 5.870 Exemplare
 49504 Lotte, Wersen, Büren, Halen 6.890 Exemplare
 49497 Mettingen 515 Exemplare
 49134 Hollage, Wallenhorst
 49205 Hasbergen 

790 Exemplare
 49090 OS-Eversburg/Hafen
 49076 OS-Atter

Gesamtsumme 14.065 Exemplare

Die Verteilung erfolgt über Boten an alle erreichbaren Haushalte und über Auslagestellen.

Verbreitungsgebiete und Auflagen
Ausgaben-Nr. und Ausgabe Auflage (Verlagsangabe)

7100 –  Ibbenbürener Anzeiger 42.760 Exemplare 
7300 –  Wochenblatt Westerkappeln 14.065 Exemplare
Gesamtsumme 56.825 Exemplare

I B B E N B Ü R E N E R  A N Z E I G E R 
Stadt/Gemeinde (inkl. Ortsteile) Auflagen (Verlagsangabe)

49477 / 49479 Ibbenbüren 21.325 Exemplare
 49497 Mettingen 4.860 Exemplare
 49509 Recke 4.225 Exemplare
 48496 Hopsten 2.445 Exemplare
 48477 Hörstel 7.590 Exemplare
 49545 Tecklenburg 1.520 Exemplare

Summe  41.965 Exemplare

  Auslagestellen 795 Exemplare

Gesamtsumme 42.760 Exemplare

Westerkappeln

Lotte
OSNA- 
BRÜCK

Steinbeck
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Anzeigenpreise
Randanzeigen

Erscheinungs-
termine

Anzeigenteil (€/mm) Titelseite (€/mm) Titelkopfanzeige (€/mm)
Ausgabe 4c 4c Festgröße Festpreis 4c
Ortspreis
7100 - Ibbenbürener Anzeiger freitags 2,09 € 2,63 € 70 mm/1spaltig 270,00 €
7300 - Wochenblatt Westerkappeln freitags 1,39 € 1,76 € 60 mm/1spaltig 124,00 €
7440 - Gesamt Anzeiger + Wochenblatt 2,38 € 3,01 €
Grundpreis
7100 - Ibbenbürener Anzeiger freitags 2,46 € 3,09 € 70 mm/1spaltig 319,00 €
7300 - Wochenblatt Westerkappeln freitags 1,63 € 2,07 € 60 mm/1spaltig 147,00 €
7440 - Gesamt Anzeiger + Wochenblatt 2,81 € 3,55 €

Bei sw-Anzeigen gewähren wir einen Nachlass in Höhe von 20 % auf den 4c-Preis.

Kleinanzeigen Fließsatz fortlaufend, schwarz-weiß (s/w)

Erschei- 
nungs- 
termine

Anzeigenteil (€)

Ausgabe
bis 5 
Zeilen

ab 6. 
Zeile

Ortspreis
Ibbenbürener Volkszeitung samstags 
Ibbenbürener Anzeiger freitags
Wochenblatt Westerkappeln freitags
7550 - Kombi 18,90 € 4,20 €
Grundpreis
Ibbenbürener Volkszeitung samstags
Ibbenbürener Anzeiger freitags
Wochenblatt Westerkappeln freitags
7550 - Kombi 22,26 € 5,04 €

Alle Preise zzgl. MwSt!

Titelkopf-
anzeige 
Wochen- 
blatt
Festgröße:  
60 mm/ 
1-spaltig,  
4c

Titelkopf- 
anzeige
Anzeiger
Festgröße:  
70 mm/ 
1-spaltig,  
4c

Ibbenbüren. Gleich an mehre-
ren Sonntagen zeigt das Stadt-
museum in der Breiten Straße
in Ibbenbüren eine bemerkens-
werte Sammlung an Öfen und
Sparkochherden aus Notzeiten.
Diese besonderen Stücke wur-
den in den 1920er- und 1940er-
Jahren infolge Brennstoffman-
gels entwickelt.
Patienten beim Arzt, Kunden
beim Frisör – sie alle wurden
gebeten, bei jedem Besuch ein
Brikett zum Heizen des Warte-
raums mitzubringen. Die große
Kohleknappheit spornte Tüftler
zu einem enormen Ideenreich-
tum an. Da entstand der neue
wunderbare Blitz-Sparkoch-
herd, der eine Brennstofferspar-
nis von 90 Prozent garantierte.
Um auch Stubenöfen effektiver
nutzen zu können, wurden An-
baukochtrommeln wie eine
Brücke zwischen Ofen und
Wand eingesetzt.

Fortsetzung auf Seite 5

Brrrrr… so haben
die früher geheizt?

Spannende Ausstellung: Ofensonntage im Stadtmuseum

Der Blitz-Sparkochherd versprach eine Brennstoffersparnis
von 90 Prozent.

Dickenberg. Zum St.-Mar-
tins-Fest am heutigen 11. No-
vember im Kindergarten St.
Barbara auf dem Dickenberg
sind alle Kinder, Eltern und
Großeltern herzlich eingela-
den. Beginn ist um 17 Uhr in
der St.-Barbara-Kirche mit
einem kleinen besinnlichen
Wortgottesdienst.
St. Martin, hoch zu Ross,
führt danach alle Laternen-
gänger zum Kirchplatz der
Lukasgemeinde. Dort werden
Martinslieder gesungen und
das Martinsspiel vorgeführt.
Mit den Laternen ziehen alle
zum Kindergartenspielplatz
zurück und lassen den Abend
bei Kakao, Glühwein und le-
ckerem Spekulatius ausklin-
gen.
„Teilen wie St. Martin“ - un-
ter diesem Motto haben El-
tern und Kinder schon im
Vorfeld etliche Lebensmittel
zusammen getragen, die die
Kindergartenkinder am
Dienstag nächster Woche der
„Tafel“ in Ibbenbüren über-
geben.

St. Martin im
Kindergarten
St. Barbara

Nachrichten

Die „Original USA Gospel Singers & Band“ kommen nach Ibbenbüren. Am 8. Januar gastieren die
Kehlen Gottes mit ihrer schwungvollen und atemberaubenden Gospelshow im Bürgerhaus. Mit
Songs wie „Joshua fit the battle“, „Nobody knows“ , „Sometimes I feel like a motherless child“ und
den vielen anderen berühmten Liedern haben sie nicht nur in der ehrwürdigen Scala in Mailand
das Publikum erfreut, sondern auch beim Weihnachtskonzert im Vatikan den Papst.

Emotionen, Lebensfreude, Glaube!

Tecklenburger Land (db) Of-
fenbar kommt sie doch näher!
Lange Wartelisten bei den
Impfärzten – so zeichne sich die
Situation im Kreis Steinfurt we-

gen der Schweinegrippe ab. Dr.
Detlef Schmeer vom Gesund-
heitsamt des Kreises: „Von den
14.500 Impfdosen, die dem
Kreis Steinfurt in den letzten
Wochen zugeteilt wurden, sind

die meisten an die Arztpraxen
ausgeliefert!“ Nach wie vor sind
sich die Mediziner jedoch nicht
einig: impfen lassen oder nicht?

Fortsetzung auf Seite 3

Schweinegrippe:
Das schützt!

Genügend Impfstoff - Für Gesunde kein Zeitdruck
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Mittwoch, 11. November 2009

Ibbenbüren

Flohmarkt in
der Bücherei

Ledde

Tage der
Begegnung8

499
Angebote im

Kleinanzeigenteil

Tel. 05451/933-38019 21

Die Ziehung vom
10. 11. 2009 ergab
folgende Gewinnzahlen:

Diese Woche
kein Gewinner.

525,- €
im Pott

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 - 19 Uhr, Sa. 9 - 18 Uhr Laggenbecker Str. 100 · Tel. 05451/9460-0

Stimmungsvolle Dekoration

4,4,9595 €

abab

Weihnachtskugeln,
z. B. 15 Stück, à 3 cm Ø,
in verschiedenen Farben
erhältlich

Meisterbetrieb · Fliesen-Abholmarkt

49477 Ibbenbüren · Laggenbecker Straße 4
www.fliesen-westermann.de · Telefon 05451/13450

FLIESEN - STUDIO

Wir renovieren auch und erstellen
barrierefreie Duschen in Bädern!
WÜbrigens!

Übrigens!

Ob Wohnung oder Haus –
Ob Wohnung oder Haus –

wir machen mehr daraus!!!
wir machen mehr daraus!!!

E-Mail: berufsbekleidung@leissing.de
 www.berufsbekleidungsshop24.de 

Täglich durchgehend bis 18.00 Uhr,
 lg. Donnerstag bis 20.00 Uhr geöffnet.

Gutenbergstr. 8 · 49479 Ibbenbüren
Tel. 05451/54500 · Fax 05451/545020

Im Gewerbe-

gebiet Südost, 
direkt

an der BAB 30

JETZT AKTUELL!
Schnittschutzlatzhose,Schnittschutzlatzhose,

Schnittschutzhelm-Schnittschutzhelm-
Kombination undKombination und

ArbeitshandschuheArbeitshandschuhe
Komplett-Set

statt 99,-
nur

€ 89,95

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. *Durchgestrichene Preise entsprechen unseren vor-
herigen Verkaufspreisen bzw. der uvP des Herstellers. Irrtümer vorbehalten. Die Produkte können ggf. ein anderes Produktbild aufweisen.

Kaufen, wo man 
parken kann!

5,99Euro
uvP* 8,95

PREISGARANTIE - Woanders billiger - Geld zurück!
(20 km um Ibbenbüren) Umtausch gegen Vorlage des Kassenbons innerhalb einer Woche.

ACC akut 600 mg**
20 Brausetabletten

16,49Euro
uvP* 21,50

Remifemin plus**
100 Filmtabletten

1,99Euro
uvP* 3,20

Nasenspray 0,1 % ratiopharm Erw.**
10 ml

ASS + C ratiopharm**
20 Brausetabletten

Bepanthen Augen- und Nasensalbe**
2 x 5 g

Faktu akut Salbe**
30 g

4,99Euro
uvP* 6,90

4,25Euro
uvP* 5,69

7,79Euro
uvP* 9,96

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Apotheker Stefan Leugermann und das Team der Apotheke

Angebote gültig bis zum 30.11.2009

Wir bieten mehr...
...natürlich auch auf Rezept!

Hansastrasse 1
49477 Ibbenbüren

Tel.: 05451-8940980

Neumarkt 10 - 49477 Ibbenbüren
Telefon 0 54 51 / 5 47 40

Hallo Familien!
Die Sommer-

Kataloge sind da!!!
Sichern Sie sich JETZT
Preisabschläge und

Kinderfestpreise
ab/bis FMO

WIR HELFEN IHNEN
SPAREN!

Informativ und aktuell
IBBENBÜRENER ANZEIGER

Mittwoch, 6. September 2017
AAnnzzeeiiggeerr LLookkaall

Seite
13

eitung • AbbeizenAn- und Verkauf • Aufarbe

35 Jahre

Josef Skibinski · Meyringstraße 4

49479 Ibb.-Laggenbeck · Tel. 05451 88463

– Tag der offenen Tür –
am 9. September 2017

von 10.00 bis 18.00 Uhr

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ständig eine große

Auswahl an Möbeln

Kleinanzeigen

12.99
24.95

-47%

Bundhose*
• 60% Baumwolle/40% Polyester oder
• 80% Baumwolle/20% Polyester
• Verschiedene Styles
• Seitliche Eingrifftaschen
• Taillenbundmit Gummizug
und Kordel zur
Weitenregulierung

• Größen:
M (48/50)—XXL (58)

Stück

EHRMANN
Almighurt*
Verschiedene
Sorten und
Fettstufen
150-g-Becher
100 g = 0.22

0.33
0.59

-44%

MÜHLENHOF
Frische
Hähnchen-Brustfilets*
1.000-g-Packung

2.22
2.89

-23%

4.99

XXL-Packung

MÜHLENHOF Frische
Schweine-Minutensteaks
Aus demmageren Rücken
400-g-Packung
1 kg = 5.55

PRINGLES
Stapelchips
Verschiedene Sorten
190-g-Dose
100 g = 0.73

1.39
2.29

-39%

PHILADELPHIA
Frischkäsezubereitung
Verschiedene Sorten
und Fettstufen
235-g-Becher
100 g = 0.55

1.29
1.89

-31%

In vielenMärktenMo – Sa von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die Aushänge amMarkt.
*Dieser Artikel ist nur vorübergehend und nicht in allen Filialen erhältlich. Aufgrund begrenzter Vorratsmengen kann der Artikel bereits kurz nach Öffnung ausverkauft sein.
Die Abgabe erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise ohne Deko. Druckfehler vorbehalten. PENNYMarkt GmbH, Domstraße 20, 50668 Köln.
36. KW - 02/03/05/06/07/08/09/10

penny.de

FREIXENET
Cava CartaNevada
Semi Seco
0,75-Liter-Flasche
1 Liter = 5.32

3.99
5.99

-33%

Blaue Feigen*
Türkei, Kl. I

4-Stück-Schale

l i * 1.11

Neue Ernte

4-Stück-Schale

0.79Feldsalat*
Deutschland, Kl. I
150-g-Schale
100 g = 0.53

Do, 7.9. – Sa, 9.9.

FR
Cav
Se
0,7
1 L

Entdecken Sie unserEntdecken Sie unser

Weinangebot
imMarkt und auf

penny-onlineshop.de

Mit uns sind Sie auf dem neusten Stand der Technik:

Dämmung von Außenwänden

Dämmung von Dachschrägen

Dämmung von Geschossdecken

Dämmung von Kellerdecken

Rübezahlweg 39
49497 Mettingen

Mobil: 0177 21 22 676

Tel.: 0 54 52 / 6 12 87 94 · Fax: 6 12 87 95

E-Mail: info@sds-hohlraumisolierung.de

Nutzen Sie unsere langjährige
Erfahrung und

rufen Sie uns an!

Dachteam Pollmeier
& Sohn GmbH
Tel.: 0 54 04 / 72 4 13

Dachschaden?

Wir helfen!

Alle Arbeiten rund ums Dach

auch zum Festpreis!

An- u.Verkäufe

IHRE MEISTERWERKSTATT
IHRE MEISTERWERKSTATT
MIT DER GROSSEN E-BIKE-AUSWAHL

Maybachstraße 30 · 49479 Ibbenbüren
www.2rf.de

SPEZIALIST!

+

Schnäppchenjäger
aufgepasst!

Auslaufmodelle

zu stark reduzierten

Preisen!

An- u.Verkäufe

Keller undicht?
Wir führen fachgerechte
Abdichtungsarbeiten aus.

Detlef Krämer Bautechnik
 05451/9362616

Wir führen fachgerechte
Abdichtungsarbeiten aus.

Ferner übernehmen wir die
Ausführung von

Maurer- und Betonarbeiten.

Haushaltsauflösung, Garagen-Floh-
markt, Ibb., Rheiner Str. 109,
Mittwoch 13.9., 14-18 Uhr. u.a.
Teppiche, kompl. Wohnzimmer,
rd. Nussbaumtisch, div. Kommo-
den, Flurgarderoben, einige Ölge-
mälde, kl. Beistelltische in Glas,
Kristallgläser, Pelze, Bücher,
Fernseher.

Lange nicht mehr günstig
geshoppt? Verkaufe Markenklei-
dung, Handtaschen, Schuhe 2.
Wahl, bei mir zu Hause. Sams-
tag, 09.09.17, von 9-13 Uhr,
Börnkamp 54, 48496 Hopsten.

Aquarium 720l, 2m x 0,60m, mit
Unterschrank, 2 Leuchtstege, E-
Heim Filter, Heizung, Fische,
Pflanzen und Zubehör zu verkau-
fen. FP 390,- €. 0162/9149957

Garagenflohmarkt in Ibbenbüren
wegen Haushaltsauflösung. Fr.
08.09.17 + Sa. 09.09.17, Hüne-
feldkamp 14a, von 09:00 - 19:00
Uhr.

Malbe-Bilderrahmen
EINRAHMUNGEN

05404/5804 www.malbe-rahmen.de

Flohmarktartikel und gebrauchtes
Werkzeug aus Haushaltsauflö-
sung zu kaufen gesucht.
 05453/7914

Antiquitäten/
Kunst

Abbeizen - und Restauration anti-
ker Möbel, An- + Verkauf, J. Ski-
binski, Ibb.-Laggenb., Mey-
ringstr. 4,  0 54 51/8 84 63
www.antik-ecke.com

Fahrräder

Schnäppchenjäger aufgepasst!
Auslaufmodelle zu stark redu-
zierten Preisen. Zweirad Feld-
kämper, Maybachstr. 30, 49479
Ibbenbüren,  05451/94190,
www.2rf.de

Garten/Terrasse
Balkon

Sandsteinblock als Blumenkübel
zu verkaufen, Selbstabholer,
Preis 130,- €. Gartenkamin, Sand-
stein, zum selbst abbauen zu
verk., 200,- €. 0170/4685693

Ihr Meisterbetrieb seit über 25 Jah-
ren. Terrassendächer, Sonnen-
schutz, Glaselemente. Metallbau
Pruss, Hopsten  05458/7868
www.metallbau-pruss.de

Gärtner sucht Arbeit. Hecken-
schnitt, Rückschnitt, Hochdruck-
reinigung, Vertikutieren, Un-
kraut usw. 0152/21640113

Ibb. Sandsteine jeglicher Art von
Privat zu verk., 0171/9350326

Haushalts-
auflösungen

Übernehme Haushaltsauflösun-
gen, Entrümpelungen, Komplett-
räumungen, zuverlässig und dis-
kret. Gratisbesichtigung.
 05459/913750

Andre + Frank... Ihr Fachmann für
Entrümpelungen u. Haushaltsauf-
lösungen. 0173/6727013

Hausrat

IHR KONTAKT

ZUM IBBENBÜRENER

ANZEIGER

ANZEIGEN:

Telefon 0 54 51 / 933-999
info@ibb-anzeiger.de

REDAKTION:

Telefon 0 54 51 / 933-233 / -234 / -235
Anzeiger.Redaktion@ibb-anzeiger.de

ZUSTELLUNG:

Telefon 0 54 51 / 933-384
vertrieb@ivz-aktuell.de

Moderne Ledereckengarnitur, Far-
be beige. Größe ca 2,80 x 2,40 m
an Selbstabholer für 150,- € abzu-
geben 0171/9374726

Tiermarkt

Der TS Helfer für Tiere in Not
sucht dringend Pflegestellen für
Katzen u. Hunde, Sie arbeiten eh-
renamtlich, die Arzt- und Futter-
kosten werden vom TSV über-
nommen. Nähere Infos unter:
 05451/5499921 od.  0174/
5134354

Biete eine Pferdebox in Recke-
Steinbeck, ganzjährige Weide,
Selbstversorgung od. Vollpensi-
on (Heu/Stroh kann gestellt wer-
den) 0176/72427261

Der TSV Ibb. hat noch viele Kat-
zen, Kaninchen u. Meerschwein-
chen, die ein neues Zuhause su-
chen  05451/971889, www.tier
schutzverein-ibbenbueren.de

Wetterfeste Kaninchenställe u. Vo-
gelvolieren nach Wunsch vorrä-
tig, junge Zwergwidder zu verk.,
 05452/3424

Zwergziegen und Zwergziegenbö-
cke zu verkaufen.  0151/
54813208

2 Kutschgeschirre, schwarz, zu
verkaufen, 0171/4345557

Verschiedenes

Sie sind es leid, ständig vertrös-
tet zu werden? Zuverlässiger,
selbstständiger Handwerker
mit guten Ideen hilft Ihnen
bei der Umsetzung Ihrer Maß-
nahme. Egal ob Umbau, An-
bau oder Modernisierung! In-
nenausbau-, Dämmung-, Fug-
, Putz- u. Maurerarbeiten,
Verklinkern, Pflastern, Ka-
minsanierung, Erdarbeiten,
Trockenmauer- sowie Grund-
stück-Begrenzungen ... und
vieles mehr!  0175/
2447815 Fax: 05453/919841

Flohmarktartikel wegen Krankheit
abzugeben: Schallplatten, Plat-
tenspieler, CD`s, Kassetten,
Schreibmaschine, Romane, Wes-
tern, Krimi, Bücher, Kistenweise
Porzellan, Handtaschen, kl.
Handarbeitsdeckchen, , Lederja-
cke, Kinderbücher, Kameras.
 05451/507428

Gelernter Maler gesucht, der Lust
und Zeit hat, 5 Innenfenster fach-
männisch von braun auf weiß zu
streichen. 05451/45588, Don-
nerstag ab 16 Uhr.

Axin Glas- u. Gebäudereinigung
hat noch Termine frei. Für ge-
werbliche und private Kunden.
Gut und günstig. 0173/8105799
od. 05451/ 4999141

Die Reinigungsprofis, Fenster,
Wintergärten, Photovoltaikanla-
gen, Fassaden, Rolladen, Dach-
rinnen, für Privat u. Gewerbe.
Fa. wupdiwup 05458/933770

Trockenbau, Sanierungen, Verklin-
kerung, Innenausbau, Minibag-
ger, Fliesenlegerarbeiten,
www.galabau-klomp.de auch
Kleinaufträge, 0160/6345745

Malerbetrieb Ingrid Denter - wir
streichen, tapezieren und verle-
gen Teppiche zu verhext guten
Preisen 0172/2384745

DJ Franky. Musik für jeden Anlass
(Hochzeiten, Geburtstage etc.)
zum Festpreis. Recke/Espel:
 0160/7750665

Hundeausbildung- und Resoziali-
sierungszentrum in Te-Brochter-
beck. Mario Grüter Tierpsycholo-
ge, 0152/06673719

Natursteinausstellung: Treppen,
Arbeitsplatten, Fensterbänke, Bä-
der etc. aus Marmor u. Granit
 05452/93470, www.gilne.de

Flachdach Abdichtung jetzt zeit-
nah & kostengünstig. Bedachung
Ording 05451/16786

Dachrinne zeitnah und kosten-
günstig erneuern. Bedachung Or-
ding. 05451/16786

Dachrinnen Erneuerung zum Spar-
preis. Bedachung J. Ording
www.ording.info 05451/16786

Zimmerer & Dachdecker hat noch
Termine frei. 0175/5050335

Gesundheit/
Fitness/Kosmetik

Hörgeräte Lajer! Ihr Fachmann in
Sachen Hören, Klosterstraße 2,
Ibbenbüren,  05451/9995780,
Fax -81, www.hoergeraete-la
jer.de, Mo.-Fr. 9-13 u. 14-18, Sa.
9-13.

Rauchentwöhnung / Abnehmen/Le-
benshilfe. Institut für Hypnose
 05459/9147845, www.i-f-h.eu

Professionelle Fußpflegerin macht
Hausbesuche 05451/5640599

Pflege/
Betreuung

Suche eine Stelle im Pflegebe-
reich, 24 h. 0176/20217785

Urlaub/Reise

Nordsee-Tossens: FeWo für 28,- €/
Tag (Herbstpreis). 05468/1287

Bildung
ändert alles.
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www.kindernothilfe.de

Kindernothilfe.

Gemeinsam wirken.

Heiraten/
Bekanntschaften

Er sucht

Er sucht sie nicht mehr, denn sie
sind alle weggelaufen. Irgendet-
was Böses hat sich eingeschli-
chen, vor dem sie alle Angst ha-
ben, dass müssen wir herausfin-
den. In den nächsten Tagen wird
eine liebe, nette Dame zu mir
kommen und wird alles, was vor-
gefallen ist, ehrlich berichten.
Ich danke Dir schon im Voraus,
alles Liebe, alles Gute.  Zu-
schriften bitte an diese Zeitung,
49475 Ibbenbüren unter Chiffre:
Z001/10802

Clubs und
Barbetriebe

Inselanzeige
Sie wird mittig  
platziert und ist  
4-seitig vom Weiß- 
raum umgeben.  
25 % Platzierungs- 
aufschlag.
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Anzeigenleitung
Ralf Eickenbusch  Telefon 05451/933-220
 ralf.eickenbusch@ivz-medien.de

Karin Dittrich (stellv.)  Telefon 05451/933-221
 karin.dittrich@ivz-medien.de

Anzeigenverkauf Aussendienst

Anne Blome    Telefon 05451/933-225
 anne.blome@ivz-medien.de

Jens Brönstrup Telefon 05451/933-382
 jens.broenstrup@ivz-medien.de

Mathias Kauschke   Telefon 05451/933-224
 mathias.kauschke@ivz-medien.de

Monika Ries    Telefon 05451/933-228
 monika.ries@ivz-medien.de

Stephan Unnewehr  Telefon 05451/933-387
 stephan.unnewehr@ivz-medien.de

Ansprechpartner

Verlag: ivz.medien GmbH & Co. KG 
 Poststraße 6 
 49477 Ibbenbüren

Telefon 05451 933-909

E-Mail: anzeiger@ivz-medien.de

Erscheinungsweise: wöchentlich freitags

Anzeigenschlusstermin: mittwochs vor Erscheinen 12 Uhr

Bankverbindungen:  VR-Bank Kreis Steinfurt eG  
(BLZ 40361906) 69100800 
IBAN DE39 4036 1906 0069 1008 00 
BIC GENODEM1IBB

  Kreissparkasse Steinfurt  
(BLZ 40351060) 3095 
IBAN DE68 4035 1060 0000 0030 95 
BIC WELADED1STF

Zahlungsbedingungen:  innerhalb von 14 Tagen  
 nach Rechnungserhalt netto

Verlagsangaben

Nachlässe
Malstaffel Mengenstaffel erweiterte Mengenstaffel

ab  6 Anzeigen  5% ab  1.000 mm  5% ab  20.000 mm 21%

ab 12 Anzeigen 10% ab  3.000 mm 10% ab  40.000 mm 22%

ab 24 Anzeigen 15% ab  5.000 mm 15% ab  60.000 mm 23%

ab 52 Anzeigen 20% ab 10.000 mm 20% ab  80.000 mm 24%

  ab 100.000 mm 25%

Die Rabattierungsmöglichkeiten gelten für Abschlussaufträge bei Abnahme 
innerhalb eines Jahres.
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Ortspreise 
kommen für direkt erteilte Aufträge des lokalen Einzelhandels,  
Handwerks und Gewerbes aus dem Verbreitungsgebiet zur Anwendung; 
ohne Vermittlungsprovision.

AE-Provision 
15 % auf den Anzeigen- und Beilagengrundpreis.

Fließsatzanzeigen 
werden in Grundschrift (nur 1. feststehender Begriff fett) fortlaufend gesetzt. 
Jede angefangene Zeile wird als volle Zeile berechnet; ohne Kundenrabatt.

Chiffre-Gebühr 
je Veröffentlichung beträgt 9,50 €, zuzügl. Mehrwertsteuer.

Platzierungszuschlag 
25 % für Anzeigen auf der Titelseite und Inselanzeigen.

Sonstiges 
Der Verlag behält sich das Recht vor, ausgewählte Kleinanzeigen-Rubriken 
im Internet auch online abrufbar bereitzustellen unter www.ibb-anzeiger.de.

Mindestanforderungen für den Inhalt von Stellenanzeigen 
Eine im Ibbenbürener Anzeiger veröffentlichte Stellenausschreibung  
(gestaltete Anzeige) muss mindestens folgende Elemente enthalten:  
Stellenbezeichnung, Firma, Telefonnummer und/oder Anschrift  
(die Angabe einer Internet-/E-Mailadresse ist nicht ausreichend).

Digitale Druckunterlagen

Datenanlieferung:

E-Mail: anzeiger@ivz-medien.de (bis 25 MB)

Aktuelle Informationen zur FTP-Übertragung erhalten Sie unter 
Telefon: 05451/933-912

Bitte liefern Sie Ihre Druckunterlagen digital, als PDF-Datei. Andere Dateiforma-
te nehmen wir nur nach Rücksprache mit unserem Anzeigensatz entgegen.  
(Tel. 05451 933-912).

Bitte kennzeichnen Sie den Dateinamen eindeutig mit dem Kundennamen. 
Falls der Erscheinungstermin bekannt ist, ist dieser anzuhängen.

Vor der Übermittlung Ihrer Anzeige senden Sie bitte den Anzeigenauftrag 
unter Angabe eines Ansprechpartners (Rückrufmöglichkeit bei eventuell  
fehlerhafter Übertragung etc.) an:

ivz.medien GmbH & Co. KG 
Poststraße 6 
49477 Ibbenbüren 
E-Mail: anzeiger@ivz-medien.de
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Druckverfahren:  Zeitungsrotations-Offsetdruck (Coldset) 
nach ISO 12647-3

Farben:  Euro-Skala Grundfarben,  
(Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz)

Sonderfarben:  Farben werden grundsätzlich  
aus der Euroskala aufgebaut.  
HKS-Farben sind aus CMYK-Äquivalenten des 
HKS-Z-Fächers anzulegen.

Tonwertzunahme: nach ISO 12647-3

Gesamtfarbauftrag: max. 240 %

Farbseparation: Unbunt (GCR)

Linienstärke: mindestens 0,1 mm

Tonwerte: mindestens 10 %

Bildauflösung:  mind. 200 dpi (Farb- und Graustufenbilder);  
mind. 600 dpi (Strich)

ISO-Separationsprofile der WAN IFRA unter www.ifraorg.org

4c-Bilddaten WAN-IFRAnewspaper26v5.icc

Technische Angaben
Anzeiger: 
Satzspiegel: 485 mm hoch / 322,5 mm breit
Spaltenanzahl: Anzeigen- und Textteil: 7 Spalten
Panorama: 15 Spalten
1/1 Seite: 3.395 mm

Wochenblatt: 
Satzspiegel: 322 mm hoch / 229,5 mm breit
Spaltenanzahl: Anzeigen- und Textteil: 5 Spalten
Panorama: 11 Spalten
1/1 Seite: 1.610 mm

 1 Spalte  43,5 mm

 2 Spalten  90,0 mm

 3 Spalten 136,5 mm

 4 Spalten 183,0 mm

 5 Spalten 229,5 mm

 6 Spalten 276,0 mm

 7 Spalten 322,5 mm

 15 Spalten 675,0 mm

Spaltenbreiten

1
2
3
4
5
6
7

15

Spaltenbreiten

 1 Spalte  43,5 mm

 2 Spalten  90,0 mm

 3 Spalten 136,5 mm

 4 Spalten 183,0 mm

 5 Spalten 229,5 mm

 11 Spalten 479,0 mm

1
2
3
4
5

11
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Technische Angaben: Höchstformat 320 mm x 230 mm, 
 Mindestformat 148 mm x 105 mm

Mindestauftragswert  
pro Verteilauftrag: 300,- € netto

Höchstgewicht: 50 g (höhere Gewichte nach Rücksprache)

Letzter  
Rücktrittstermin: 4 Wochen vor Erscheinen

Anlieferung: Montag bis Freitag 7.00 – 15.00 Uhr. 
 Kostenfrei – frühestens 6 Arbeitstage,  
 spätestens 3 Arbeitstage vor dem  
 Beilegungs termin. 

Lieferanschrift: Druckhaus Aschendorff / Westfälische Nachrichten
 An der Hansalinie 1 
 48163 Münster
 
 Alle Preise in € zzgl. MwSt.

Beilagenauflage: Anzeiger  Wochenblatt 
 Freitag Freitag

Anzahl Exemplare 43.205 14.065 

Sonstige Angaben

Teilbelegungen unterhalb der in den Mediadaten aufgeführten  
Verkaufsbereiche (VKB) sind nicht möglich. 
Beilagenpreise sind nicht rabattfähig. 
Beilagenaufträge sind erst nach rechtzeitiger Vorlage eines  
Musters bindend. 
Liegt eine Kennung als Eindruck auf der Beilage vor, ist diese dem Verlag 
frühstmöglich mitzuteilen. 
Beilagen dürfen im Druck und Umbruch nicht zeitungsähnlich sein und 
keine Fremdanzeigen enthalten. 
Der Verlag behält sich die Ablehnung oder Höherberechnung des  
Auftrages vor, wenn Beilagen für 2 oder mehrere Firmen werben. 
Beilagenaufträge werden mit der üblichen Sorgfalt erledigt. Der Verlag 
leistet jedoch keine Gewähr für Beilagen an bestimmten Tagen und 
haftet nicht bei Verlust einzelner Beilagen auf dem Vertriebswege. 
Eine Alleinbelegung und Konkurrenzausschluss kann der Verlag nicht 
zusichern. Bei Vorliegen mehrerer Beilagenaufträge für einen Tag 
können die Prospekte auch ineinander gesteckt der Zeitung beigefügt 
werden. Bei Beilagen über 50 Gramm Einzelgewicht behält sich der 
Verlag ein Schieberecht vor. 
Die Beilegungs- und Verteilungstoleranzgrenze beträgt 5 %. Bei 
einem später als 5 Werktage vor Erscheinungstermin stornierten oder 
verschobenen Beilagenauftrag wird eine Ausfallgebühr von 50 % des 
Beilagenpreises der jeweils niedrigsten Gewichtsstufe erhoben. 
Der Mindestauftragswert pro Verteilauftrag beträgt 300,00 € zzgl. Mwst. 
Technische Richtlinien  
Wir verweisen auf die technischen Richtlinien für Fremdbeilagen in 
Tageszeitungen des Bundesverband Druck und Medien e.V., die  
wir Ihnen bei Bedarf gerne zur Verfügung stellen.

Prospektbeilagen

Preis pro 
1.000 Exemplare 20 g 30 g 40 g 50 g

Grundpreis 73,55 79,40 85,30 91,20

Ortspreis 

bei Direktabrechnung  60,50 67,50 72,50 77,50 
für Beilagen  
von Firmen aus dem  
Verbreitungsgebiet
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Anlieferadresse
Aschendorff Druckzentrum GmbH & Co. KG  
An der Hansalinie 1, 48163 Münster

Anlieferungszeiten
montags bis freitags 7 bis 15 Uhr

Grundsätzliche Hinweise
Die angelieferten Beilagen müssen in Art und 
Form eine einwandfreie, sofortige maschinelle 
Verarbeitung gewährleisten. Eine zusätzlich 
notwendige manuelle Aufbereitung wird 
gegebenenfalls in Rechnung gestellt.
Durch Druckfarbe zusammengeklebte, stark 
elektrostatisch aufgeladene oder feucht 
gewordene Beilagen können nicht verarbeitet 
werden oder führen zu Fehlbelegungen.
Beilagen mit umgeknickten Ecken (Eselsohren) 
bzw. Kanten, Quetschfalten oder mit verlager-
tem (rundem) Rücken sind ebenfalls nicht zu 
verarbeiten.

Einsteckauftrag des Verlages
Der schriftliche Beilagenauftrag ist spätestens 
8 Tage vor dem Erscheinungstermin schriftlich 
zu übergeben. Der Beilageneinsteckaufrag 
beinhaltet folgende Informationen:
•  Beilagentitel oder Artikelnummer bzw. Motiv
•   zu belegendes Zeitungsobjekt und zu bele-

gende Ausgaben bzw. Verbreitungs gebiet 
mit den entsprechenden Auflagen

•  Einsteck- bzw. Erscheinungstermin
•   Gesamtstückzahl der einzusteckenden 

Beilagen

Anlieferung der Beilagen
Die Anlieferung im Lager des Verlages oder 
der Druckerei soll frühestens 5 Arbeitstage 
und spätestens 3 Arbeitstage frachtkostenfrei 
vor dem Erscheinungstermin erfolgen. Kosten, 
die durch nicht termingerechte Anlieferung 
der Beilagen oder verspäteten Rücktritt entste-
hen, trägt der Auftraggeber.
Die Anlieferung von bereits vorgewickelten 
Beilagen ist nur nach Abstimmung mit der 
verarbeitenden Druckerei möglich.

Digitale Beilagen
Senden Sie bitte eine PDF-Datei Ihres 
Prospektes (Auflösung 96 dpi, Dokument mit 
Einzelseiten und identischen Seitenformaten, 
keine ausgeschossenen Seiten, nicht passwort-
geschützt) an:
anzeiger@ivz-medien.de
Die Anlieferung der Unterlagen als PDF sollten 
bis spätestens drei Werktage vor Erschei-
nungstermin mit der Benamung Kunden-
name_Erscheinungsterminttmm- jj_Seiten-
zahl_Varianten erfolgen.
Wenn Daten nicht im korrekten Format ange-
liefert werden, fallen Bearbeitungskosten an.

Zuschussmenge
Beim Einstecken treten technisch bedingte 
Verluste für das Einrichten der Maschine und 
beim Verarbeiten ein. Die prozentuale Höhe 
der Verluste ist abhängig von der Einsteckauf-
lage, der Art der Beilage und der möglichen 
Kombination mit weiteren Beilagen. In jedem 
Falle sind mindestens 2 Prozent Zuschuss 
erforderlich.
Fehlstreuungen, Doppelbelegungen und 

Fehlbelegungen sind nicht völlig 
auszuschließen.

Beilagenreste werden am Erscheinungstag 
entsorgt, wenn kein anderslautender Auftrag 
vorliegt.

Beilagengewicht
Ab einem Gewicht von 70 g/Exemplar ist eine 
Abstimmung mit dem Verlag erforderlich.

Beilagenformate
Mindestformat:  105 × 148 mm (DIN A6)  
Maximalformat:   240 × 330 mm, mit dem Falz 

an der langen Seite
Die Fremdbeilagen sollen in ihrem Format 
kleiner sein als das Zeitungsformat, ggfs. ist die 
Beilage zu falzen. Beilagen, deren Ummante-
lung ein kleineres oder größeres Format haben 
als der Innenteil (Loseblattform, geheftet 
oder zweite Beilage), bedürfen der vorherigen 
Abstimmung.

Flächengewichte des Papiers für Beilagen
Format DIN A6: ≥ 170 g/m²
Formate größer DIN A6 bis DIN A4:  
mindestens 120g/m²  
Formate größer DIN A4: mindestens 60 g/m² 
Mehrseitige Beilagen:
ab 4 und bis 6 Seiten: mindestens 60 g/m²,
ab 8 Seiten: mindestens 50 g/m²

Beilagenbeschaffenheit
Angeklebte Produkte (z. B. Postkarten):
Postkarten sind in der Beilage grundsätzlich 
innen anzukleben. Sie müssen bündig im Falz 
in der Mitte der Beilage angeklebt werden. 
Postkarten müssen für besseren Halt im Strich-
leimungsverfahren angeklebt werden.
Bei allen Beilagen mit außen angeklebten 
Produkten ist eine vorherige Abstimmung mit 
dem Verlag notwendig. Die maschinelle Ver-
arbeitung von Beilagen mit Sonderformaten, 
Warenmustern oder -proben ist erst nach 

vorheriger technischer 

Prüfung möglich. Runde oder herzförmige Bei-
lagen können nicht verarbeitet werden. Von 
der Richtlinie abweichende Beilagen –  
z. B. Sonderformate, Warenproben, spezielle 
Falzarten (z. B. Fensterfalz), besondere Be-
druckstoffe – bedürfen der Abstimmung und 
ggf. eines Testlaufes. Für den Testlauf werden 
500 Exemplare benötigt.
Beilagen, die bereits eine zweite Beilage oder 
einen Einleger enthalten, müssen besonders 
sorgfältig hergestellt werden. Fehlende oder 
nicht vollständig eingesteckte zweite Beilagen 
verursachen Fehl- und/oder Mehrfachbe-
legungen oder machen die Verarbeitung 
unmöglich.

Platzierung
Die Platzierung hängt von speziellen Vo-
raussetzungen des Trägeproduktes und den 
technischen Möglichkeiten ab. Wunschplatzie-
rungen erfordern eine Abstimmung.

Falzarten
Verarbeitbar sind: Kreuz-, Wickel- oder Mittel-
falz Nicht verarbeitbar sind: Leporello- und 
Altarfalz Mehrseitige Beilagen mit Formaten 
größer als DIN A5 (148 × 210 mm) müssen den 
Falz an der langen Seite haben

Beschnitt 
Rechtwinkelig und formgleich geschnitten.
Die Beilagen dürfen am Schnitt keine Verblo-
ckung durch stumpfe Messer oder Klebereste 
aufweisen.

Drahtheftung
Die Rückstichheftung sollte möglichst 
vermieden werden. Bei Verwendung muss 
die Drahtstärke der Rückenstärke der Beilage 
angemessen und keinesfalls stärker als 
diese sein. Die Klammerung muss ordentlich 
ausgeführt sein.
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Dünne Beilagen sollten grundsätzlich mit 
Rücken- oder Falzleimung hergestellt werden.
Bei Verblockung durch Draht-Rückenhef- 
tung sind Mehrfachbelegungen nicht aus- 
zuschließen.

Lagen
Unverschränkte, kantengerade Lagen mit einer 
Höhe von 10 bis 12 cm (mindestens 50 Exem-
plare), damit sie von Hand greifbar sind.
Die Ausrichtung der Titelseite (oben/unten 
sowie Fuß/ Kopf) muss innerhalb einer Lage 
identisch sein.
Eine Vorsortierung wegen zu dünner Lagen 
darf nicht notwendig sein.
Einzelne Lagen dürfen nicht verschnürt oder 
verpackt sein.
Wenn bei nicht stapelfähigen Beilagen die 
Griffhöhe von ca. 10 bis 12 cm nicht erreicht 
werden kann, wird eine zusätzliche notwen-
dige manuelle Aufbereitung ggf. in Rechnung 
gestellt.

Palettierung
Palettenart: Tauschfähige Europalette gem. 
EPAL (Euro- pean Pallet Association) EN 13698-1 
und UIC.
Die Beilagen müssen sauber gestapelt sein 
und dürfen nicht über den Palettenrand hi-
nausragen; die Außenseiten der Prospektstapel 
müssen bündig zur Palette sein.  
Ladehöhe ≤ 130 cm
Gewicht ≤ 750 kg
Beilagen sollen generell nicht gebündelt 
werden – außer es handelt sich um Resthaus-
halts- oder Direktverteilung und wenn es 
der Transport (z. B. gegen Verrutschen) nicht 
anders zulässt.
Beilagen für mehrere Ausgaben bzw. Erschei-
nungstermine müssen klar gekennzeichnet 
nach Ausgabe bzw. Erscheinungstermin auf je 

einer Palette angeliefert werden.
Beilagen sind gegen eventuelle Transportschä-
den (mechanische Beanspruchung) und gegen 
das Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen.
Um ein Aufsaugen von Feuchtigkeit zu vermei-
den und die Lagen vor Schmutz zu schützen, 
ist der Palettenboden mit einem stabilen 
Karton abzudecken.
Das Durchbiegen der Lagen ist durch einen 
stabilen Karton zwischen den Lagen zu 
vermeiden. Der Stapel erhält gleichzeitig mehr 
Festigkeit. Hohlräume sind zu vermeiden.
Die Palette ist mit einer stabilen Abdeckung zu 
verse- hen. Diese darf nicht überstehen  
(kein Überschreiten der Abmessungen von  
120 cm × 80 cm).
Die Palette darf unter den Kufen nicht umreift 
oder foliert sein. Der Palettenfuß darf seitlich 
foliert sein (Strech- oder Schrumpffolie), mit 
einem Abstand von 2 cm zur Unterseite der 
Palettenkufen.
Zur Gewährleistung sind die Paletten an jeder 
Stirn- und Längsseite mit Palettenzetteln 
im DIN A4-Format mit folgenden Angaben 
auszuzeichnen:
(a)   Anschrift des Auftraggebers, Kundenname, 

Absender- und Empfängeranschrift
(b)   Beilagentitel oder Artikelnummer/Motiv/ 

Kundenname
(c)   zu belegendes Objekt und zu belegende 

Ausgabe
(d)    Exemplare pro Paket/Lage, 

Exemplare pro Palette und Gewicht  
der Palette

(e)   Paletten-Nummer durchnummeriert

Packmitteleinsatz
Die Verpackung ist auf das notwendige, zweck-
dienliche Minimum zu beschränken.
Paletten und Deckelbretter sind im 

Mehrwegverfahren zu nutzen.
Eingesetzte Papiere, Voll- und Wellpappe 
sollten nicht imprägniert, nassfest oder 
beschichtet sein.
Das Bedrucken und Einfärben der Packstoffe ist 
zu vermeiden.
Palettenbänder sollen aus PE sein, Metallbän-
der sind aus Unfallverhütungsgründen zu 
vermeiden.
Kunststoffmaterialien müssen aus PE sein. 
Klebebänder und Etiketten sollten aus dem 
gleichen Material wie der Packstoff sein.
Die Kartonagen müssen recyclingfähig sein.
Als Verpackungsmaterial darf kein Verbundma-
terial eingesetzt werden.

Rücknahmeverpflichtung und Entsor-
gungskosten bei Transportverpackungen
Der Lieferant von Beilagen ist zur Rücknahme 
der Transportverpackungen verpflichtet. Zu 
Transportverpackungen zählen insbesondere 
Paletten, Folien, Zwischen- und Abdecklagen 
sowie Palettenbänder.
Die Rücklieferung der Transportverpackungen 
wird durch die Zeitungsdruckerei veranlasst 
oder es erfolgt die Mitnahme durch den 
Lieferanten anlässlich einer Folgelieferung bei 
der Zeitungsdruckerei.
In beiden Fällen kann die sortenreine Erfassung 
von Verpackungsmaterialien oder eine entspre-
chende Nachsortierung vereinbart werden.
Die Entsorgungskosten trägt der jeweils rück-
nahmepflichtige Lieferant.
Alternativ kann auch eine Entsorgung durch 
die Zeitungsdruckerei vereinbart werden 
(gegen Erstattung der Entsorgungskosten). In 
diesem Fall werden die reinen marktüblichen 
Entsorgungskosten 
 

(ohne Transportkosten bis zur Annahmestelle) 
berechnet. Die Vereinbarung einer Entsor-
gungskostenpauschale ist zulässig.
Die Benennung von Dritten oder einer 
Annahme-/ Sammelstelle, die im Auftrag des 
Lieferanten dessen Rücknahmeverpflichtung 
erfüllt, ist möglich.

Lieferschein
Die Angaben auf dem Lieferschein müssen 
denen der Palettenzettel entsprechen.
Der Lieferschein enthält:
•   den Beilagentitel
•   zu belegendes Zeitungsobjekt und zu bele-

gende Ausgaben bzw. das Verbreitungsge-
biet, Erschei- nungstermin bzw. -zeitraum

•   das Gewicht
•   Stückzahl der Beilagen je Palette
•   die Anzahl der Paletten
•   die Exemplarmengen der Teil-  

und Gesamtmenge
•   ein Feld zur Dokumentation  

des Palettentauschs
•   ein Feld für Vermerke
•   sowie die korrekte Empfänger- und Absen-

deranschrift und Telefonnummer für eine 
Kontaktaufnahme.

Bei Teillieferungen ist ab dem ersten Lie-
ferschein für die folgenden Anlieferungen 
das jeweilige Datum und die Uhrzeit beim 
Empfänger auf dem Lieferschein anzugeben. 
Bei mehr als 3 Anlieferungen empfiehlt sich ein 
Versandplan über alle Teillieferungen.



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und  
Prospektbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden 
(nachfolgend: „Auftraggeber“) oder sonstigen Inserenten in einer 
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres 
nach Vertragsabschluss abzuwickeln. Ist im Rahmen eines Ab-
schlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so 
ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten An-
zeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 
genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb 
der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die 
im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen zu 
den gleichen Konditionen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet et- 
waiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden 
Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages 
beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-
Milli- meterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 
um- gerechnet. Die bei den Anzeigen in der Münsterschen Zeitung, 
Grevener Zeitung und Emsdettener Volkszeitung drucktechnisch 
bedingt nicht zu vermeidenden geringfügigen Abweichungen 
der tatsächlichen Abdruckgröße zu den Tarifangaben berechtigen 
nicht zu einem Abzug.
6. Für die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in be- 
stimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, 
dass der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich 
davon abhängig gemacht hat. In diesem Fall müssen Aufträge für 
Anzeigen und Prospektbeilagen, die erklärtermaßen ausschließ- 
lich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, 
so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch 
vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf 
diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in 

der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der aus-
drücklichen Vereinbarung bedarf.10 
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7. Textteilanzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Sei-
ten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, 
die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen er-
kennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ 
deutlich kenntlich gemacht.
 8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzel-
ne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge 
wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach 
einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages 
abzulehnen. Auch bei rechtsverbindlich bestätigten Aufträgen kön- 
nen Anzeigen und Beilagen zurückgewiesen werden, wenn deren 
Inhalt gegen Gesetze, oder behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Veröffentlichung für den Verlag nach pflichtgemäßem 
Ermessen des Verlages unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, 
die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufge- 
geben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach 
Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. 
Beilagen und Anzeigen, die durch Format oder Aufmachung beim 
Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift 
erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht oder nach 
Wahl des Auftragnehmers nur gegen eine gesonderte Vergütung 
angenommen. Diese Vergütung entspricht der Summe, die der 
Verlag aufgrund der jeweils aktuellen Preisliste bei einer entspre- 
chenden Eigenanzeige unter Berücksichtigung etwaig gewährter 
Nachlässe hätte verlangen können. Dem Auftraggeber bleibt aus- 
drücklich der Nachweis gestattet, dass dem Verlag ein Schaden 
überhaupt nicht entstanden oder aber wesentlich niedriger ist, als 
der nach den vorstehenden Grundsätzen zu zahlenden Betrag. Die 
Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt. Soweit der Verlag lediglich das Anzeigenvermittlungs- 
geschäft betreibt und sich der Herausgeber der entsprechenden 
Publikation das ausschließliche Recht vorbehalten hat, ohne nähe- 
re Begründung über die tatsächliche Veröffentlichung der Anzeige 
zu entscheiden, besteht kein Anspruch des Anzeigenkunden auf 
Veröffentlichung der gebuchten Anzeige, solange eine Freigabe 
durch den Herausgeber nicht erfolgt ist.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und ein-
wandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftragge-
ber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Ver-
lag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im 
Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 
Im Falle einer nicht rechtzeitigen Lieferung ist der Verlag zu einem 
Abdruck bzw. einer Veröffentlichung nicht verpflichtet. Erfolgt 
gleichwohl ein Abdruck bzw. eine Veröffentlichung, geschieht dies 
nur unter ausdrücklichem Ausschluss jeglicher Gewährleistung so-
wie Reklamationsrechte des Auftraggebers.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige An- 

spruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Er-
satzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in 

dem der Zweck der 

Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür ge-
stellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige er-
neut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht. 
Der Verlag haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte 
Schäden, für Schäden aus schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden aufgrund minde-
stens leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Werbeauftrags überhaupt erst 
ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig 
vertraut. Die Schadenersatzpflicht ist – abgesehen von der Haftung 
für Vorsatz und schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit – auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden und das für die betreffende Anzeige oder 
Beilage zu zahlende Entgelt begrenzt. Im Übrigen sind Schaden-
ersatzansprüche gegen den Verlag unabhängig vom Rechtsgrund 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche wegen mit-
telbarer Schäden, Mangelfolgeschäden oder wegen entgangenen 
Gewinns. Soweit die Haftung des Verlags nach den vorstehenden 
Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
die persönliche Haftung ihrer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungs-
gehilfen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hier-
von unberührt. Schadensersatzansprüche von Kaufleuten gegen 
den Verlag verjähren, abgesehen von Ansprüchen aus unerlaubter 
oder vorsätzlicher Handlung, in zwölf Monaten nach dem Zeitpunkt, 
in dem der Auftraggeber von den den Anspruch begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen. Re-
klamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang von 
Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gelie-
fert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit 
der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle 
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des 
Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird 
die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Be-
rechnung zugrunde gelegt.
13. Der Verlag behält sich vor, Rechnungen elektronisch zu  
versenden.
14. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die 
Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der 
Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste 
ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu be-
zahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Mit Ablauf der Frist gerät der Auftrag-
geber in Verzug. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden 
nach der Preisliste gewährt.
15. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie 
die Einziehungskosten berechnet. Ansprüche auf weitergehen-
de Verzugsschäden bleiben vorbehalten. Der Verlag kann bei 
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auf-
trages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen  

Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen 

begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist 
der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenab-
schlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des 
Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträ-
ge abhängig zu machen.
16. Der Verlag liefert mit der Rechnung für gestaltete Anzeigen 
auf Wunsch einen Anzeigenbeleg; bei Wiederholungsanzeigen 
nur von der ersten Anzeige. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Beschei-
nigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung  
der Anzeige.
17. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen und 
Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Aus-
führungen hat der Auftraggeber zu tragen.
18. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss 
über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung nur her-
geleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten 
Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf 
andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine 
Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fach-
zeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich ver-
breitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschrit- ten 
wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminde- rung 
berechtigender Mangel, wenn sie bei einer Auflage
• bis zu 50.000 Exemplaren mindestens 20 v. H.
• bis zu 100.000 Exemplaren mindestens 15 v. H.
• bis zu 500.000 Exemplaren mindestens 10 v. H.
• über 500.000 Exemplaren mindestens 5 v. H.
beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungs- und Scha- 
densersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auf- 
traggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis 
gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag 
zurücktreten konnte.
19. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung 
und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns an. Er übernimmt darüber hinaus keine 
Haftung. Zuschriften auf Ziffernanzeigen werden nur bearbeitet, 
wenn sie innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen nach erst- 
maligem Erscheinen der Ziffernanzeige bei dem Verlag eingehen. 
Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden ebenso 
wie der Inhalt von E-Mails nur auf dem normalen Postweg wei- 
tergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen 
aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Frist können diese Zuschriften 
ebenso wie Zuschriften, die nicht innerhalb eines Zeitraums von 
vier Wochen nach erstmaligem Erscheinen der Ziffernanzeige 
ein- gegangen sind, vernichtet werden. Wertvolle Unterlagen sen-
det der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag 
kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, 
die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse 
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des Auftraggebers zu öffnen. Der Verlag behält sich vor, offen-
sichtlich gewerbliche Offerten nicht weiterzuleiten, wenn keine  
ausdrückliche Weisung des Auftraggebers in Textform erteilt wird. 
Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht von 500 Gramm) 
überschreiten, sowie Waren, Bücher-, Katalogsendungen und 
Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden 
nicht entgegen- genommen. Eine Entgegennahme und Weiterlei-
tung kann jedoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, 
dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten 
übernimmt.
20. Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an 
den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.
21. Der Verlag ist berechtigt, die ihm vom Auftraggeber überlas-
senen Daten elektronisch zu speichern und weiterzuverarbeiten. 
Der Verlag ist berechtigt, Daten, die sich aus den Vertragsunterlagen 
ergeben oder die zur Vertragsdurchführung notwendig sind, an 
dem Verlag verbundene Unternehmen weiterzugeben, soweit dies 
zur Auftragsabwicklung erforderlich ist. Im Übrigen gelten die Be-
stimmungen des Datenschutzrechts gem. des Bundesdatenschutz-
gesetzes und der EU-Datenschutzgrundverordnung in seiner/ihrer 
jeweils gültigen Fassung.
22. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist, so-
weit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, der Sitz des 
Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Perso- 
nen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit 
Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht 
werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach 
deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klage-
erhebung unbekannt oder hat der Auftrag- geber nach Vertrags-
schluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz 
des Verlages vereinbart.
23. Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
(VSBG): Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeile- 
gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sin-
ne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen
a) Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auf-
traggeber die Allgemeinen und die Zusätzlichen Geschäftsbedin-
gungen sowie die Preisliste des Verlages an. Die Gültigkeit etwaiger 
AGB des Auftraggebers ist, soweit sie mit diesen Allgemeinen und 
Zusätzlichen Geschäftsbedingungen nicht übereinstimmen, aus- 
drücklich ausgeschlossen.
b) Anzeigen von Handel, Handwerk und Gewerbe, deren Auf- 
traggeber in unserem Verbreitungsgebiet ansässig sind, Amtliche 
Bekanntmachungen und Anzeigen gemeinnütziger Unternehmen 
werden zum ermäßigten Anzeigenpreis abgerechnet. Eine Provision 
kann Werbemittlern davon nicht gewährt werden. Diese Anzeigen 

werden jedoch provisioniert, wenn die Abrechnung zum Grund-
preis erfolgt.
c) Voraussetzung für eine Provisionszahlung an Werbungsmitt-
ler ist, dass der Auftrag unmittelbar vom Werbungsmittler erteilt 
wird und Text bzw. Druckunterlagen auch von ihm geliefert wer-
den. Die Werbemittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich 
in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Wer-
bungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom 
Verlag gewährte Mittlerprovision darf an die Auftraggeber weder 
ganz noch teilweise weitergegeben werden.
d) Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden 
nur für die innerhalb eines Jahres erscheinenden Anzeigen eines 
Werbungtreibenden gewährt. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen 
der ersten Anzeige. Die Belegung von Bezirks- bzw. Teilausgaben 
oder sonstigen Verlagsdruckschriften mit eigenen Preisen gilt als 
gesonderter Auftrag; für die betreffende Ausgabe oder Kombinati-
on ist ein gesonderter Abschluss zu tätigen.
e) Der Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch auf den 
sei- ner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb Jahresfrist 
entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Ab- 
schluss getätigt hat, der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass 
von vornherein berechtigt. Die Ansprüche auf Nachvergütung oder 
Nachbelastung entfallen, wenn sie nicht binnen drei Monaten nach 
Ablauf des Abschlussjahres geltend gemacht werden.
f ) Nicht sofort erkennbare Mängel der Druckunterlagen, die erst 
beim Druckvorgang deutlich werden, begründen für den Auftrag-
geber keinen Anspruch auf Zahlungsminderung oder Ersatz wegen 
ungenügenden Abdrucks.
g) Änderungen oder Stornierungen sind schriftlich, soweit der 
Auftraggeber ein Verbraucher ist in Textform, mit genauer Angabe 
des Textes und der Ausgabe spätestens bis zum Anzeigenschlus-
stermin, bei Beilagenaufträgen 4 Wochen vor dem Streutermin, zu 
übermitteln. Bei Abbestellung gehen ggf. bereits entstandene Her-
stellungs- oder Vorbereitungskosten zu Lasten des Auftraggebers.
h) Unterläuft bei der Wiederholung einer Anzeige der gleiche 
Fehler wie in der ersten Veröffentlichung, so sind Ansprüche auf 
Zahlungsminderung oder Schadensersatz für die Wiederholungs- 
anzeige ausgeschlossen, wenn und soweit der Auftraggeber nach 
der ersten Veröffentlichung den Fehler nicht sofort reklamiert 
hat. Für die erste Veröffentlichung gilt Nr. 10 der Allgemeinen Ge- 
schäftsbedingungen. Wird der Auftraggeber aufgrund einer von 
ihm wegen eines wettbewerbswidrigen Verhaltens abgegebenen 
Unterlassungserklärung oder Verurteilung auf Zahlung in Anspruch 
genommen, haftet der Verlag nur insoweit für Ersatz, als er den die 
Zahlung auslösenden Wettbewerbsverstoß bei der Bearbeitung 
einer in Auftrag gegebenen wettbewerbsrechtlich einwandfreien 
Anzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen hat. Gibt der 
Auftraggeber keinen Hinweis auf einen Fehler in einer veröffentlich-
ten Anzeige und erscheint eine wiederholte oder im Wesentlichen 
gleiche Folgeanzeige wettbewerbswidrig, ist eine Haftung des Ver-
lages ausgeschlossen.

i) Platzierungswünsche werden nach den gegebenen
Möglichkeiten berücksichtigt. Eine textanschließende Unterbrin-
gung blatt- breiter Streifenanzeigen ist nur bei Formaten ab 100 mm 
Höhe und nur nach vorheriger Vereinbarung möglich. Die Auswahl 
bestimmter Textseiten und ein Ausschluss von Wettbewerbsan-
zeigen erfolgt unverbindlich. Eckfeldanzeigen, die eine Höhe ab 
400 mm erreichen, werden in den Raum gestellt und blatthoch 
berechnet.
j) Für Sonderseiten und -rubriken, für in dieser Preisliste nicht 
erwähnte Teilbelegungen, Kombinationsabschlüsse und Jahres- ab-
schlüsse ab 150.000 mm sowie für Kombinationen mit anderen Titeln 
und bei Beilagenaufträgen ab 2 Millionen Exemplaren kön- nen vom 
Verlag abweichende Preise festgelegt werden. Dies gilt auch für An-
zeigen, die in Sonderseiten – aus Anlass von Jubiläen, Eröffnungen, 
Ausstellungen, Umbauten oder sonstigen Anlässen – erscheinen; so-
weit solche Veröffentlichungen von der Anzeigen- leitung veranlas-
ste redaktionell gestaltete Beiträge enthalten, ist das hierfür seitens 
der einzelnen Auftraggeber anteilig zu zahlende Entgelt in dem fest-
gelegten Preis enthalten; auf Ziffer 7, zweiter Satz, wird hingewiesen.
k) Für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit von Text und 
Bild der Anzeige haftet der Auftraggeber; er hat den Verlag und die 
Herausgeberin von Ansprüchen Dritter freizustellen. Die Freistel- 
lung erfolgt einschließlich aller Kosten der Rechtsverteidigung. Der 
Auftraggeber ist verpflichtet, die Kosten der Veröffentlichung einer 
Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der ver-
öffentlichten Anzeige bezieht, zu erstatten und zwar nach Maßgabe 
der jeweils gültigen Preisliste.
l) Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die von ihm 
stammenden Texte ergänzend zu der Veröffentlichung in Druck- 
schriften ebenfalls in elektronischen Medien verbreitet werden.
m) Änderungen der Anzeigenpreisliste werden mit dem Zeit-
punkt des Inkrafttretens auch für laufende Aufträge wirksam.
n) Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehung die 
Kunden- und Lieferdaten mit Hilfe der elektronischen Datenverar-
beitung. Freiwillige Angaben werden, soweit hierzu ausdrücklich 
eingewilligt wurde, zusammen mit den für die Abwicklung des Ge-
schäftsvorfalles erforderlichen Angaben von der Aschendorff Medi-
en GmbH & Co. KG, der AGM Produktions- und Vermarktungs GmbH 
und/oder den verbundenen Unternehmen der Unternehmensgrup-
pe Aschendorff für Marketingzwecke genutzt, um interne Marktfor-
schung zu betreiben und um den Kunden über Produkte und Dienst-
leistungen zu informieren, die für ihn von Interesse sein können. 
Der Kunde hat jederzeit das Recht, einer bestimmten Verwendung 
seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen bzw. seine 
Einwilligung darüber mit Wirkung für die Zukunft schrift- lich, soweit 
der Kunde als Verbraucher handelt, ist die Textform ausreichend, zu 
widerrufen. Auf schriftliche Anforderung bzw., soweit es sich bei dem 
Kunden um einen Verbraucher handelt, auf Anforderung in Textform, 
wird dem Kunden auch jederzeit Auskunft über die zu sei-
ner Person gespeicherten Daten erteilt. 

Auskunftsersuchen, Anfragen, Widersprüche oder Mitteilung über 
eine etwaige Berichtigung der persönlichen Daten sind an: daten- 
schutzbeauftragter@aschendorff.de, zu richten.
o) Enthält eine Anzeige nur eine Internet- oder E-Mail-Adresse, 
so wird diese nach Anzeigengröße zum Textteilpreis abgerechnet. 
Anzeigen, die nur einen QR-Code enthalten, werden mit mindestens 
150 mm/2-sp. abgerechnet.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen für die digitale Übermittlung 
von Druckunterlagen
Digitale Druckunterlagen für Anzeigen sind solche, welche per 
Datenträger, direkt oder indirekt per Fernübertragung (z. B. ISDN, 
Breitband, E-Mail) an den Verlag papierlos übermittelt werden. Un-
erwünschte Druckresultate (z. B. fehlende Schriften), die sich auf eine 
Abweichung des Auftraggebers von den Empfehlungen des Verlages 
zur Erstellung und Übermittlung von Druckunterlagen zurückführen 
lassen (siehe „Technische Angaben“ und „Digitale Datenübermitt-
lung“ in dieser Preisliste), führen nicht zu Gewährleistungsansprü-
chen, insbesondere zu keinem Preisminderungsanspruch.
Für die Übertragung von digital übermittelten Druckvorlagen bevor-
zugt der Verlag geschlossene Dateien mit inkludierten Schriften, also 
solche Dateien, an denen der Verlag inhaltlich keine Möglichkeiten 
der Veränderung hat. Offene Dateien, z. B. Dateien, welche unter 
Quark XPress, Indesign usw. gespeichert wurden, können vom Ver-
lag ebenfalls weiterverarbeitet werden. Der Verlag kann bei offenen 
Dateien für die inhaltliche Richtigkeit nicht in Anspruch genommen 
werden. Bei der Übermittlung von mehreren zusammengehören-
den Dateien hat der Auftraggeber dafür Sorge zu tragen, dass die-
se Dateien innerhalb eines gemeinsamen Verzeichnisses (Ordner, 
siehe „Digitale Datenübermittlung“ in dieser Preisliste), gesendet 
bzw. gespeichert werden. Digital übermittelte Druckvorlagen für 
Farbanzeigen können nur mit einem für den Zeitungsdruck farbver-
bindlich erstellten Papierproof zuverlässig verarbeitet werden. Ohne 
Farbproof sind Farbabweichungen unvermeidbar. Der Auftraggeber 
kann hieraus keinerlei Gewährleistungsansprüche geltend machen, 
insbesondere keinen Preisminderungsanspruch. Der Auftraggeber 
hat vor einer digitalen Übermittlung von Druckunterlagen dafür Sor-
ge zu tragen, dass die zu übermittelnden Daten frei von eventuellen 
Computerviren sind. Entdeckt der Verlag auf einer ihm übermittelten 
Datei Computerviren, wird diese Datei sofort gelöscht, ohne dass 
der Auftraggeber hieraus Ansprüche geltend machen könnte. Der 
Verlag behält sich zudem vor, den Auftraggeber auf Schadensersatz 
in Anspruch zu nehmen, wenn durch solche durch den Auftrag-
geber infiltrierte Computerviren dem Verlag Schäden 
entstehen.



Anzeigenpreise
  Ortspreis Grundpreis
 Auflage 4c-Preis 4c-Preis

Wir in Rheine 34.490 1,42 € 1,67 € 
Wir in Detten 26.745 1,32 € 1,55 € 
Ibbenbürener Anzeiger 42.760 2,09 € 2,46 € 
Wochenblatt Westerkappeln 14.065 1,39 € 1,63 € 
 

Kombi-Auflage 118.060 4,35 € 5,12 €

Bei s/w-Anzeigen gewähren wir 20 % auf den 4c-Preis.

Kontakt und Anzeigenschaltung
Telefon 05451 933-909

E-Mail anzeiger@ivz-medien.de

4 starke Wochenzeitungen zum günstigen Kombinationspreis 
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